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697/A XXVIII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Mag. Gerhard Kaniak,  

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 25.02.2026 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 25.02.2026 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Hinweis der ParlDion: Gemäß den legistischen 
Richtlinien (leg. RL) ist das nochmalige Anführen des 
Titels nur bei Sammelnovellen notwendig; daher könnte 
dieser Titel mittels eines Abänderungsantrages 
gestrichen werden. 

Änderung des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Hinweis der ParlDion: Bei der Fundstelle der letzten 
Novelle fehlt ein Leerzeichen nach „Nr.“. Richtig müsste 
es lauten: 

… BGBl. I Nr. 107/2025… 

Eine solche Änderung ist nur mittels eines 
Abänderungsantrages möglich. 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz –
 ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr.107/2025, wird wie folgt 
geändert: 

 

Hinweis der ParlDion: Bei „Abs.1“ fehlt ein 
Leerzeichen; dies könnte mittels eines 
Abänderungsantrages ergänzt werden. 

1. In § 342 Abs.1 wird der Strichpunkt am Ende der Z 9 
durch einen Punkt ersetzt. 

 

Hinweis der ParlDion: s. Hinweis oben 2. § 342 Abs.1 Z 10 entfällt.  

§ 342. (1) Die Gesamtverträge haben nach Maßgabe 
der nachfolgenden Bestimmungen insbesondere folgende 
Gegenstände zu regeln: 

 § 342. (1) Die Gesamtverträge haben nach Maßgabe 
der nachfolgenden Bestimmungen insbesondere folgende 
Gegenstände zu regeln: 

 1. …   1. … 
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 9. Regelungen über Barrierefreiheit;   9. Regelungen über Barrierefreiheit;. 

 10. die Festlegung einer Altersgrenze (längstens bis 
zur Vollendung des 70. Lebensjahres) für die 
Beendigung der Einzelverträge von 
Vertragsärztinnen und Vertragsärzten 
(persönlich haftenden 
Gesellschafterinnen/Gesellschaftern einer 
Vertrags-Gruppenpraxis) sowie möglicher 
Ausnahmen davon bei drohender ärztlicher 
Unterversorgung. Kommt keine Einigung über 
eine Altersgrenze zustande, so gilt das 
vollendete 70. Lebensjahr als Altersgrenze. 

   10. die Festlegung einer Altersgrenze (längstens bis 
zur Vollendung des 70. Lebensjahres) für die 
Beendigung der Einzelverträge von 
Vertragsärztinnen und Vertragsärzten 
(persönlich haftenden 
Gesellschafterinnen/Gesellschaftern einer 
Vertrags-Gruppenpraxis) sowie möglicher 
Ausnahmen davon bei drohender ärztlicher 
Unterversorgung. Kommt keine Einigung über 
eine Altersgrenze zustande, so gilt das 
vollendete 70. Lebensjahr als Altersgrenze. 

 3. In § 342b Abs. 2 wird der Strichpunkt am Ende der 
Z 8 durch einen Punkt ersetzt. 

 

Hinweis der ParlDion: Am Ende der NovAo fehlt der 
Punkt; dieser könnte mittels eines Abänderungsantrages 
ergänzt werden. 

4. § 342b Abs. 2 Z 9 entfällt  

(2) Der Gesamtvertrag hat unter Berücksichtigung 
des jeweiligen Standes der Wissenschaft und 
medizintechnischen Entwicklung insbesondere folgende 
Gegenstände zu regeln: 

 (2) Der Gesamtvertrag hat unter Berücksichtigung 
des jeweiligen Standes der Wissenschaft und 
medizintechnischen Entwicklung insbesondere folgende 
Gegenstände zu regeln: 

 1. …   1. … 

 8. die Verlautbarung des Gesamtvertrags und 
seiner Abänderungen; 

  8. die Verlautbarung des Gesamtvertrags und 
seiner Abänderungen;. 

 9. die Festlegung einer Altersgrenze für die an 
einer Primärversorgungseinheit teilnehmenden 
freiberuflich tätigen Ärztinnen und Ärzte sowie 
möglicher Ausnahmen. Kommt keine Einigung 
über eine Altersgrenze zustande, so gilt das 
vollendete 70. Lebensjahr als Altersgrenze. 

  9. die Festlegung einer Altersgrenze für die an 
einer Primärversorgungseinheit teilnehmenden 
freiberuflich tätigen Ärztinnen und Ärzte sowie 
möglicher Ausnahmen. Kommt keine Einigung 
über eine Altersgrenze zustande, so gilt das 
vollendete 70. Lebensjahr als Altersgrenze. 

Hinweis der ParlDion: Der Punkt bei „§ 342c.“ ist 
überflüssig und bei „Abs.4“ fehlt ein Leerzeichen; 
mittels eines Abänderungsantrages könnte dies 
dementsprechend adaptiert werden. 

5. In § 342c. Abs.4 wird der Strichpunkt am Ende der Z 6 
durch einen Punkt ersetzt. 

 

 6. § 342c Abs. 4 Z 7 entfällt.  

Hinweis der ParlDion: Die Nennung des zu ändernden 
Gesetzes ist überflüssig, da in dieser Novelle nur das 
ASVG geändert werden soll. Daher müsste es in der 
NovAo richtig lauten: 

7. In § 342c Abs. 4 des ASVG wird die Wortfolge „In den 
Fällen der Z 4 bis 7“ durch „In den Fällen der Z 4 bis 6“ 
ersetzt und die Wortfolge „oder nach Ablauf des 
jeweiligen Kalendervierteljahres, in welchem die 
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7. In § 342c Abs. 4 wird die Wortfolge … 

Eine solche Änderung ist nur mittels eines 
Abänderungsantrages möglich. 

Altersgrenze erreicht wurde,“ gestrichen. 

(4) Das Vertragsverhältnis zwischen der 
Primärversorgungseinheit und dem Träger der 
Krankenversicherung erlischt ohne Kündigung im Falle: 

 (4) Das Vertragsverhältnis zwischen der 
Primärversorgungseinheit und dem Träger der 
Krankenversicherung erlischt ohne Kündigung im Falle: 

 1. der Auflösung des Trägers der 
Krankenversicherung; 

   1. der Auflösung des Trägers der 
Krankenversicherung; 

 2. des Wirksamwerdens gesetzlicher Vorschriften, 
durch die die Tätigkeit des Trägers der 
Krankenversicherung entweder eine örtliche 
oder eine sachliche Einschränkung erfährt, in 
deren Folge die Tätigkeit einer 
Primärversorgungseinheit nicht mehr in Frage 
kommt; 

  2. des Wirksamwerdens gesetzlicher Vorschriften, 
durch die die Tätigkeit des Trägers der 
Krankenversicherung entweder eine örtliche 
oder eine sachliche Einschränkung erfährt, in 
deren Folge die Tätigkeit einer 
Primärversorgungseinheit nicht mehr in Frage 
kommt; 

 3. der Auflösung der Primärversorgungseinheit;   3. der Auflösung der Primärversorgungseinheit; 

 4. der rechtskräftigen Verurteilung eines/einer 
Gesellschafters/Gesellschafterin der 
Primärversorgungseinheit, einer/eines dort 
freiberuflich tätigen Ärztin/Arztes oder 
Angehörige/n eines sonstigen Gesundheitsberufs 

  4. der rechtskräftigen Verurteilung eines/einer 
Gesellschafters/Gesellschafterin der 
Primärversorgungseinheit, einer/eines dort 
freiberuflich tätigen Ärztin/Arztes oder 
Angehörige/n eines sonstigen Gesundheitsberufs 

 a) wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz 
begangener gerichtlich strafbarer Handlungen 
zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe 
oder 

   a) wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz 
begangener gerichtlich strafbarer Handlungen 
zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe 
oder 

 b) wegen einer mit Bereicherungsvorsatz 
begangenen gerichtlich strafbaren Handlung; 

   b) wegen einer mit Bereicherungsvorsatz 
begangenen gerichtlich strafbaren Handlung; 

 5. einer im Zusammenhang mit der Ausübung des 
ärztlichen Berufs oder eines sonstigen 
Gesundheitsberufs wegen groben Verschuldens 
strafgerichtlichen rechtskräftigen Verurteilung 
eines/einer Gesellschafters/Gesellschafterin der 
Primärversorgungseinheit, einer/eines dort 
freiberuflich tätigen Ärztin/Arztes oder 
Angehörige/n eines sonstigen 
Gesundheitsberufs; 

  5. einer im Zusammenhang mit der Ausübung des 
ärztlichen Berufs oder eines sonstigen 
Gesundheitsberufs wegen groben Verschuldens 
strafgerichtlichen rechtskräftigen Verurteilung 
eines/einer Gesellschafters/Gesellschafterin der 
Primärversorgungseinheit, einer/eines dort 
freiberuflich tätigen Ärztin/Arztes oder 
Angehörige/n eines sonstigen 
Gesundheitsberufs; 

 6. eines wiederholten rechtskräftigen 
zivilgerichtlichen Urteils, in welchem ein 
Verschulden eines/einer 
Gesellschafters/Gesellschafterin, einer dort 

   6. eines wiederholten rechtskräftigen 
zivilgerichtlichen Urteils, in welchem ein 
Verschulden eines/einer 
Gesellschafters/Gesellschafterin, einer dort 
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freiberuflich tätigen Person oder der 
Primärversorgungseinheit im Zusammenhang 
mit der Ausübung der vertraglichen Tätigkeit 
festgestellt wird; 

freiberuflich tätigen Person oder der 
Primärversorgungseinheit im Zusammenhang 
mit der Ausübung der vertraglichen Tätigkeit 
festgestellt wird;. 

 7. des Erreichens der jeweils festgelegten 
Altersgrenze mit Ablauf des jeweiligen 
Kalendervierteljahres. 

   7. des Erreichens der jeweils festgelegten 
Altersgrenze mit Ablauf des jeweiligen 
Kalendervierteljahres. 

Sobald die Vertragspartner über das Vorliegen eines 
Tatbestandes nach Z 4 bis 6 Kenntnis erlangt haben, 
haben sie den jeweiligen anderen Vertragspartner 
darüber zu informieren. In den Fällen der Z 4 bis 7 kann 
eine Primärversorgungseinheit das Erlöschen des 
Primärversorgungsvertrags verhindern, wenn sie 
innerhalb von vier Wochen ab dem Einlangen der 
Mitteilung des Trägers der Krankenversicherung oder 
sonstigem Informationserhalt oder nach Ablauf des 
jeweiligen Kalendervierteljahres, in welchem die 
Altersgrenze erreicht wurde, die betroffene Person aus 
der Primärversorgungseinheit ausschließt oder das 
Dienstverhältnis mit der angestellten Person beendet. Die 
Wiederaufnahme bzw. Wiedereinstellung einer 
ausgeschlossenen Person in eine 
Primärversorgungseinheit kann nur mit Zustimmung der 
zuständigen Sozialversicherungsträger erfolgen. Die 
Rechtsfolge des Erlöschens des 
Primärversorgungsvertrags nach Z 4 und 5 kann nicht 
nach § 44 Abs. 2 StGB nachgesehen werden. 

 Sobald die Vertragspartner über das Vorliegen eines 
Tatbestandes nach Z 4 bis 6 Kenntnis erlangt haben, 
haben sie den jeweiligen anderen Vertragspartner 
darüber zu informieren. In den Fällen der Z 4 bis 76 kann 
eine Primärversorgungseinheit das Erlöschen des 
Primärversorgungsvertrags verhindern, wenn sie 
innerhalb von vier Wochen ab dem Einlangen der 
Mitteilung des Trägers der Krankenversicherung oder 
sonstigem Informationserhalt oder nach Ablauf des 
jeweiligen Kalendervierteljahres, in welchem die 
Altersgrenze erreicht wurde, die betroffene Person aus 
der Primärversorgungseinheit ausschließt oder das 
Dienstverhältnis mit der angestellten Person beendet. Die 
Wiederaufnahme bzw. Wiedereinstellung einer 
ausgeschlossenen Person in eine 
Primärversorgungseinheit kann nur mit Zustimmung der 
zuständigen Sozialversicherungsträger erfolgen. Die 
Rechtsfolge des Erlöschens des 
Primärversorgungsvertrags nach Z 4 und 5 kann nicht 
nach § 44 Abs. 2 StGB nachgesehen werden. 

 8. In § 342c Abs. 12 wird der letzte Satz gestrichen.  

(12) Schließen sich Vertragsärztinnen oder -ärzte 
(Vertrags-Gruppenpraxen) zu einer 
Primärversorgungseinheit nach dem 
Primärversorgungsgesetz zusammen, so erlöschen ihre 
bisherigen (Gruppenpraxis-)Einzelverträge. Im Falle 
einer Kündigung nach Abs. 8 Z 4 leben die bisherigen 
(Gruppenpraxis-)Einzelverträge wieder auf. Dies gilt 
auch im Falle der Auflösung der 
Primärversorgungseinheit oder des Ausscheidens 
einer/eines freiberuflich tätigen Ärztin oder Arztes 
innerhalb von drei Jahren ab Invertragnahme. Nach 
Ablauf von drei Jahren gilt § 342a Abs. 3 Z 1 lit. b mit 
der Maßgabe, dass für die Mitnahme der Planstelle aus 
der Primärversorgungseinheit die vorherige Zustimmung 

 (12) Schließen sich Vertragsärztinnen oder -ärzte 
(Vertrags-Gruppenpraxen) zu einer 
Primärversorgungseinheit nach dem 
Primärversorgungsgesetz zusammen, so erlöschen ihre 
bisherigen (Gruppenpraxis-)Einzelverträge. Im Falle 
einer Kündigung nach Abs. 8 Z 4 leben die bisherigen 
(Gruppenpraxis-)Einzelverträge wieder auf. Dies gilt 
auch im Falle der Auflösung der 
Primärversorgungseinheit oder des Ausscheidens 
einer/eines freiberuflich tätigen Ärztin oder Arztes 
innerhalb von drei Jahren ab Invertragnahme. Nach 
Ablauf von drei Jahren gilt § 342a Abs. 3 Z 1 lit. b mit 
der Maßgabe, dass für die Mitnahme der Planstelle aus 
der Primärversorgungseinheit die vorherige Zustimmung 
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der Österreichischen Gesundheitskasse und der 
jeweiligen Landesärztekammer erforderlich ist. Im Falle 
der Nachbesetzung in der Primärversorgungseinheit ist 
zwischen den Gesamtvertragspartnern Einvernehmen 
über die Anrechnung im Stellenplan herzustellen. Die 
nach § 342 Abs. 1 Z 10 in den jeweiligen 
Gesamtverträgen festgelegte Altersgrenze für die 
Beendigung der Einzelverträge von Vertragsärztinnen 
und Vertragsärzten (Gesellschafterinnen/Gesellschaftern 
einer Vertrags-Gruppenpraxis) ist anzuwenden. 

der Österreichischen Gesundheitskasse und der 
jeweiligen Landesärztekammer erforderlich ist. Im Falle 
der Nachbesetzung in der Primärversorgungseinheit ist 
zwischen den Gesamtvertragspartnern Einvernehmen 
über die Anrechnung im Stellenplan herzustellen. Die 
nach § 342 Abs. 1 Z 10 in den jeweiligen 
Gesamtverträgen festgelegte Altersgrenze für die 
Beendigung der Einzelverträge von Vertragsärztinnen 
und Vertragsärzten (Gesellschafterinnen/Gesellschaftern 
einer Vertrags-Gruppenpraxis) ist anzuwenden. 

 9. In § 343 Abs. 2 wird am Ende der Z 6 der Strichpunkt 
durch einen Punkt ersetzt. 

 

 10. § 343 Abs. 2 Z 7 entfällt.  

 11. In § 343 Abs. 2 wird in der Wortfolge „In den Fällen 
der Z 4 bis 7“ die Zahl „7“ durch „6“ ersetzt und die 
Wortfolge „oder nach Ablauf des jeweiligen 
Kalendervierteljahres, in welchem die Altersgrenze 
erreicht wurde,“ gestrichen. 

 

(2) Das Vertragsverhältnis zwischen dem 
Vertragsarzt oder der Vertrags-Gruppenpraxis und dem 
Träger der Krankenversicherung erlischt ohne 
Kündigung im Falle: 

 (2) Das Vertragsverhältnis zwischen dem 
Vertragsarzt oder der Vertrags-Gruppenpraxis und dem 
Träger der Krankenversicherung erlischt ohne 
Kündigung im Falle: 

 1. der Auflösung des Trägers der 
Krankenversicherung; 

   1. der Auflösung des Trägers der 
Krankenversicherung; 

 2. des Wirksamwerdens gesetzlicher Vorschriften, 
durch die die Tätigkeit des Trägers der 
Krankenversicherung entweder eine örtliche 
oder eine sachliche Einschränkung erfährt, in 
deren Folge die Tätigkeit als Vertragsarzt oder 
der Vertrags-Gruppenpraxis nicht mehr in Frage 
kommt; 

  2. des Wirksamwerdens gesetzlicher Vorschriften, 
durch die die Tätigkeit des Trägers der 
Krankenversicherung entweder eine örtliche 
oder eine sachliche Einschränkung erfährt, in 
deren Folge die Tätigkeit als Vertragsarzt oder 
der Vertrags-Gruppenpraxis nicht mehr in Frage 
kommt; 

 3. des Todes des Vertragsarztes oder der 
Auflösung der Vertrags-Gruppenpraxis, wobei 
die bis zu diesem Zeitpunkt erworbenen 
Honoraransprüche des Arztes auf die Erben, 
jene der Vertrags-Gruppenpraxis auf die 
Gesellschafter übergehen; 

  3. des Todes des Vertragsarztes oder der 
Auflösung der Vertrags-Gruppenpraxis, wobei 
die bis zu diesem Zeitpunkt erworbenen 
Honoraransprüche des Arztes auf die Erben, 
jene der Vertrags-Gruppenpraxis auf die 
Gesellschafter übergehen; 

 4. der rechtskräftigen Verurteilung des 
Vertragsarztes oder eines Gesellschafters der 
Vertrags-Gruppenpraxis 

  4. der rechtskräftigen Verurteilung des 
Vertragsarztes oder eines Gesellschafters der 
Vertrags-Gruppenpraxis 
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 a) wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz 
begangener gerichtlich strafbarer Handlungen 
zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe 
oder 

   a) wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz 
begangener gerichtlich strafbarer Handlungen 
zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe 
oder 

 b) wegen einer mit Bereicherungsvorsatz 
begangenen gerichtlich strafbaren Handlung. 

   b) wegen einer mit Bereicherungsvorsatz 
begangenen gerichtlich strafbaren Handlung. 

 5. einer im Zusammenhang mit der Ausübung des 
ärztlichen Berufes wegen groben Verschuldens 
strafgerichtlichen rechtskräftigen Verurteilung 
des Vertragsarztes oder eines Gesellschafters der 
Vertrags-Gruppenpraxis; 

  5. einer im Zusammenhang mit der Ausübung des 
ärztlichen Berufes wegen groben Verschuldens 
strafgerichtlichen rechtskräftigen Verurteilung 
des Vertragsarztes oder eines Gesellschafters der 
Vertrags-Gruppenpraxis; 

 6. eines wiederholten rechtskräftigen 
zivilgerichtlichen Urteils, in welchem ein 
Verschulden des Vertragsarztes oder eines 
Gesellschafters der Vertrags-Gruppenpraxis im 
Zusammenhang mit der Ausübung der 
vertraglichen Tätigkeit festgestellt wird; 

   6. eines wiederholten rechtskräftigen 
zivilgerichtlichen Urteils, in welchem ein 
Verschulden des Vertragsarztes oder eines 
Gesellschafters der Vertrags-Gruppenpraxis im 
Zusammenhang mit der Ausübung der 
vertraglichen Tätigkeit festgestellt wird;. 

 7. des Erreichens der jeweils festgelegten 
Altersgrenze mit Ablauf des jeweiligen 
Kalendervierteljahres; 

   7. des Erreichens der jeweils festgelegten 
Altersgrenze mit Ablauf des jeweiligen 
Kalendervierteljahres; 

 8. eines Verstoßes gegen § 342a Abs. 3 Z 1 lit. a 
oder Z 2; 

  8. eines Verstoßes gegen § 342a Abs. 3 Z 1 lit. a 
oder Z 2; 

 9. der Kündigung des Einzelvertrages mit einem 
oder mehreren anderen 
Krankenversicherungsträgern nach diesem oder 
einem anderen Bundesgesetz. 

  9. der Kündigung des Einzelvertrages mit einem 
oder mehreren anderen 
Krankenversicherungsträgern nach diesem oder 
einem anderen Bundesgesetz. 

In den Fällen der Z 4 bis 7 kann eine Vertrags-
Gruppenpraxis das Erlöschen des Einzelvertrages 
verhindern, wenn sie innerhalb von vier Wochen ab 
Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung oder nach 
Ablauf des jeweiligen Kalendervierteljahres, in welchem 
die Altersgrenze erreicht wurde, den betroffenen 
Gesellschafter aus der Vertrags-Gruppenpraxis 
ausschließt. Die Wiederaufnahme eines 
ausgeschlossenen Gesellschafters in eine Vertrags-
Gruppenpraxis kann nur mit Zustimmung der 
zuständigen Sozialversicherungsträger erfolgen. Die 
Rechtsfolge des Erlöschens des Einzelvertrages nach Z 4 
und 5 kann nicht nach § 44 Abs. 2 StGB nachgesehen 
werden. Im Fall der Z 9 erlischt das Vertragsverhältnis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem die Nachbesetzung der 

 In den Fällen der Z 4 bis 76 kann eine Vertrags-
Gruppenpraxis das Erlöschen des Einzelvertrages 
verhindern, wenn sie innerhalb von vier Wochen ab 
Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung oder nach 
Ablauf des jeweiligen Kalendervierteljahres, in welchem 
die Altersgrenze erreicht wurde, den betroffenen 
Gesellschafter aus der Vertrags-Gruppenpraxis 
ausschließt. Die Wiederaufnahme eines 
ausgeschlossenen Gesellschafters in eine Vertrags-
Gruppenpraxis kann nur mit Zustimmung der 
zuständigen Sozialversicherungsträger erfolgen. Die 
Rechtsfolge des Erlöschens des Einzelvertrages nach Z 4 
und 5 kann nicht nach § 44 Abs. 2 StGB nachgesehen 
werden. Im Fall der Z 9 erlischt das Vertragsverhältnis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem die Nachbesetzung der 
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gekündigten Planstelle erfolgt. gekündigten Planstelle erfolgt. 

 12. § 647 Abs. 4 entfällt.  

(4) § 342 Abs. 1 Z 10 ist auf Einzelverträge von 
Vertrags(zahn)ärztinnen und –(zahn)ärzten (Vertrags-
Gruppenpraxen) und Dentisten/Dentistinnen 
anzuwenden, die ab dem 1. Jänner 2010 geschlossen 
werden. Für vor diesem Zeitpunkt geschlossene 
Einzelverträge sind in den Gesamtverträgen stufenweise 
Übergangsregelungen unter Berücksichtigung von 
Lebensalter und Vertrauensschutz vorzusehen. Kommt 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2010 im jeweiligen 
Gesamtvertrag keine Einigung über eine Altersgrenze 
zustande, so gilt das vollendete 70. Lebensjahr als 
Altersgrenze. 

 (4) § 342 Abs. 1 Z 10 ist auf Einzelverträge von 
Vertrags(zahn)ärztinnen und –(zahn)ärzten (Vertrags-
Gruppenpraxen) und Dentisten/Dentistinnen 
anzuwenden, die ab dem 1. Jänner 2010 geschlossen 
werden. Für vor diesem Zeitpunkt geschlossene 
Einzelverträge sind in den Gesamtverträgen stufenweise 
Übergangsregelungen unter Berücksichtigung von 
Lebensalter und Vertrauensschutz vorzusehen. Kommt 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2010 im jeweiligen 
Gesamtvertrag keine Einigung über eine Altersgrenze 
zustande, so gilt das vollendete 70. Lebensjahr als 
Altersgrenze. 

 13. § 709 Abs. 2 entfällt.  

(2) Die im § 342c Abs. 12 genannte Frist von drei 
Jahren verlängert sich auf fünf Jahre, wenn die 
Invertragnahme spätestens zum 31. Dezember 2025 
erfolgt ist. Die nach § 342 Abs. 1 Z 10 in den jeweiligen 
Gesamtverträgen festgelegte Altersgrenze für die 
Beendigung der Einzelverträge von Vertragsärztinnen 
und Vertragsärzten (Gesellschafterinnen/Gesellschaftern 
einer Vertrags-Gruppenpraxis) ist anzuwenden. 

 (2) Die im § 342c Abs. 12 genannte Frist von drei 
Jahren verlängert sich auf fünf Jahre, wenn die 
Invertragnahme spätestens zum 31. Dezember 2025 
erfolgt ist. Die nach § 342 Abs. 1 Z 10 in den jeweiligen 
Gesamtverträgen festgelegte Altersgrenze für die 
Beendigung der Einzelverträge von Vertragsärztinnen 
und Vertragsärzten (Gesellschafterinnen/Gesellschaftern 
einer Vertrags-Gruppenpraxis) ist anzuwenden. 
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